
böckli bühler partner

Einschreiben
Gesu n d heits-, Sozial- u nd lntegrationsd irek-

tion; Generalsekretariat; Rechtsabteilung

z. Hd. Frau Anja Göldin, Rechtsanwältin

Rathausplatz 1

Postfach

3000 Bern 8

Basel, 7. luni 2O23
DH I d.haering@boeckli-buehler.ch

Referenz: 2023.GS1.1145

Beschwerdeverfahren Aebischer

Sehr geehrte Frau Göldin, sehr geehrter Herr Häusler

Sehr geehrte Damen und Herren

ln rubrizierter Angelegenheit haben Sie der Beschwerdegegnerin mit Verfügung vom 26. Mai

2023 die Frist zur Einreichung einer Beschwerdevernehmlassung bis am 20. Juni 2O23 er-

streckt.

Von diesem Gesuch der Vorinstanz hatte der Gesuchsteller und Beschwerdeführer Aebischer

keine Kenntnis. Hätte er davon Kenntnis gehabt, wäre er mit der Fristerstreckung - die nicht

einmal peremptorisch angeordnet wurde - ganz klar nicht einverstanden gewesen.

Die Beschwerde datiert vom 21. April 2023. Seither sind also rund 1.5 Monate verstrichen,

ohne dass sich im Verfahren irgendetwas bewegt hätte.

Bereits im ursprünglichen Gesuch (vgl. Rz. 6 und 78) und dann nochmals in der Beschwerde

(vgl. insb. Rz. 161 wurde dargestellt, dass der Gesundheitszustand des Gesuchstellers/Be-

schwerdeführers Aebischer sehr schlecht ist und sich konstant verschlechtert. Um es noch-

mals in Erinnerung zu rufen: Der Gesuchsteller/Beschwerdeführer ist 86 Jahre alt und leidet
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u.a. an einem metastasierenden, nicht-kleinzelligen Bronchuskarzinom (vgl. Beschwerde Rz.

76 sowie Arztberichte im Gesuchl.

Die Vorinstanz hat im angefochtenen Entscheid gefunden, im ganzen Kanton Bern sei über-

haupt niemand für den im Kanton Bern lebenden Gesuchsteller zuständig. Der Nichteintre-

tensentscheid ist dementsprechend kurz. Aber nun im Beschwerdeverfahren will die Vo-

rinstanz viel Zeit für eine Beschwerdeantwort in Anspruch nehmen. Und diese Zeit wird der

Vorinstanz gewährt, ohne dass der Gesuchsteller/Beschwerdeführer Aebischer angehört

wird, und allem Anschein nach ohne Rücksichtnahme auf den schwer kranken Gesuchstel-

ler/Beschwerdefüh rer.

Für derartige Verzögerungen hat der schwer kranke Gesuchsteller/Beschwerdeführer Aebi-

scher keine Zeit. Obwohl er physisch wie auch psychisch auf eine zügige Entscheidungsfindung

durch lhre Behörde angewiesen ist, wird der Gesuchsteller Aebischer in einem für ihn uner-

träglichen Schwebezustand gehalten.

Damit wird der Anspruch des Gesuchstellers/Beschwerdeführers Aebischer auf beschleunigte

Behandlung seines Gesuchs gemäss Art. 29 Abs. L BV und Art. 6 Abs. 1 EMRK verletzt.

Das Bundesgericht hat hinsichtlich der Pflicht zur Verfahrensbeschleunigung Folgendes fest-

gestellt (BGer 608/2017 , E. 6.5.2):

<Je intensiver der Grundrechtströger von einem Entscheid betroffen ist und ie
schwerer dos Rechtssicherheitsinteresse wiegt, desto höher ist der Anspruch auf

beförderliche Behandlung der Sache zu werten [...]. lst der Ausgang des Verfahrens

von besonderer Bedeutung für den Betroffenen, konn bereits eine kürzere Zeit-

spanne zu einer Verletzung des Gebots der angemessenen Verfahrensdauer führen

[...]. Eine unongemessen longe Verfahrensdouer, welche ihre Ursache in einer un-

genügenden personellen Ausstattung der Behörde hat, vermog eine Verzögerung

nicht zu rechtfertigen. [...] Der EGMR hat verschiedentlich festgehalten, dass die

Lebenserwortung, der Gesundheitszustand oder dos Alter der Beschwerdeführer

eine beförderliche Erledigung der Angelegenheit erfordern.>

Sämtliche dieser Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben. Aufgrund der Bedeu-

tung der Sache und des sich stetig verschlechternden Gesundheitszustands des Gesuchstel-

lers/Beschwerdeführers Aebischer rechtfertigt die hohe Arbeitslast der Vorinstanz keine Fris-

terstreckung - im Gegenteil verlangt die Rechtsprechung eine beförderliche Behandlung.

Namens und im Auftrag des Gesuchstellers/Beschwerdeführers Aebischer beantraae ich des-

halb Folgendes:

1. Es sei derVorinstonz keine Fristerstreckung mehr zu gewöhren.
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2. Der Beschwerdeentscheid sei innert 20 Tagen noch Eingang der Beschwerdeontwort zu

fdllen, d.h. bis am 1"0. Juli 2023.

3. Der Beschwerdeentscheid sei reformatorisch zu frillen, nicht kossatorisch (vgl. dozu bereits

Rz. 5a ff. Beschwerde).

Sofern innerhalb der geltend gemachten Frist kein reformatorischer Entscheid erfolgt, werde

ich dem Gesuchsteller/Beschwerdeführer Aebischer zu einer Rechtsverweigerungs-/Rechts-

verzögerungsbeschwerde raten.

lch danke für die Kenntnisnahme und ersuche um Gutheissung der Anträge.

Mit vorzüglicher Hochachtung

t

llI ltffitr-
Dr. Daniel Häring

Kopie an: Klientschaft
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